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,,Es gehört zur Struktur des freiheitlichen Rechts-
staates, daß er von Voraussetzungen lebt, die er 
selbst nicht garantieren kann, ohne seine Freiheit-
Iichkeit in Frage zu stellen." 

Emst-Wolfgang Böckenjörde l 

Einleitung 

§ 1 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GOBT)2 
regelt: 

"In der ersten Sitzung des Bundestages führt das an Jahren älteste oder, wenn es 
ablehnt, das nächstälteste Mitglied des Bundestages den Vorsitz, bis der neuge-
wählte Präsident oder einer seiner Stellvertreter das Amt übernimmt." 

Dieser älteste Abgeordnete wird im nachfolgenden Absatz 3 Satz 1 des 
§ I GOBT als "Alterspräsident" bezeichnee; um ihn geht es in dieser 
Untersuchung als einer "Institution des deutschen Parlamentarismus,,4. 

§ lAbs. 2 GOBT ist zu entnehmen, daß es dem Alterspräsidenten 
obliegt, das Parlament aus dem "Naturzustand"S einer bloßen Ansammlung 
der gewählten Volksvertreter in die Form eines handlungsfähigen Verfas-
sungsorgans zu überführen. In dieser Funktion tritt der Alterspräsident zu 
Beginn einer Legislaturperiode - namentlich in der konstituierenden Sit-
zung - unter besonderer Anteilnahme der Öffentlichkeit in Erscheinung. 

A. Ausgangssituation 

In der Geschichte des Bundestages verlief die Einsetzung des Alterspräsi-
denten sowie das Verfahren der Konstituierung bislang im wesentlichen 
unproblematisch. 

So blieb es weitgehend unbeachtet, daß Willi Brandt, als er als Altersprä-
sident die konstituierende Sitzung des Bundestages am 29.3.1983 eröffnete, 

1 In: Staat, Gesellschaft, Freiheit, S. 284. 
2 In der Fassung der Bekanntmachung vom 17.3.1997 (BGB\. I, S. 747). 
3 "Der Alterspräsident ernennt Mitglieder des Bundestages zu vorläufigen Schrift-

führern. Hierauf erfolgt der Namensaufruf der Mitglieder des Bundestages." 
4 Hatschek, Parlamentsrecht, S. 196. 
5 Hatschek, Parlamentsrecht, S. 195. 

2· 



20 Einleitung 

nicht der älteste Abgeordnete war; dieses soll vielmehr ein Abgeordneter 
der erstmalig im Bundestag vertretenen Partei DIE GRÜNEN gewesen sein. 
Es soll erheblicher Anstrengungen bedurft haben, diesen Abgeordneten der 
GRÜNEN davon abzubringen, das Amt des Alterspräsidenten anzutreten, 
um dem Bundestag eine - wie vermutet wurde - peinliche Antrittsrede zu· 
ersparen. Dieser Umstand erklärt auch die Abweichung des Konstituie-
rungsverfahrens in einem Punkt: Es gab keinen Beschluß zur vorläufigen 
Übernahme der für den Bundestag der vorhergehenden Wahlperiode gelten-
den Geschäftsordnung, um sich mit dem seinerzeit praktizierten Verfahren 
dazu nicht in Widerspruch zu setzen6• 

Besondere öffentliche Aufmerksamkeit erlangte das Amt des Alterspräsi-
denten wiederum, als zu Beginn der 13. Wahlperiode der für die SED-
Nachfolgepartei PDS in den Bundestag gewählte Abgeordnete und Schrift-
steller Stefan Heym als ältester Abgeordnete ausgemacht wurde und - nach 
Ansicht einiger - Alterspräsident zu werden "drohte". So wurde am Vor-
abend der konstituierenden Sitzung, am 10.11.1994, im Bundestagspräsi-
dium noch diskutiert, ob Heym noch Alterspräsident sein könne, nachdem 
Unterlagen über eine angebliche Mitarbeit Heyms für die Staatssicherheit 
der ehemaligen DDR aufgetaucht waren7. Insbesondere in der CDU-Frak-
tion soll die Frage gestellt worden sein, ob man die Ausübung des Alters-
präsidentenamtes durch Stefan Heym wegen angeblicher Aktivitäten für die 
Staatssicherheit der ehemaligen DDR nicht verhindern könne. 

Möglicherweise war man zum Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung des 
13. Bundestages von der Aussicht überrascht worden, daß auch Vertreter 
einer - in den Augen der bislang im Bundestag vertretenen Parteien -
extremistischen Partei zum Alterspräsidenten berufen sein könnten. Dieses 
Phänomen war indes anderen Parlamenten so unbekannt nicht. 

Auf der Ebene der Länderparlamente ergab sich anläßlich der konstituie-
renden Sitzung des Schleswig-Holsteinischen Landtages am 5.5.1992 eine 
ähnliche Situation: Die bislang im Landtag vertretenen Parteien suchten zu 
verhindern, daß eine - neu dem Landtag angehörende - Abgeordnete der 
Deutschen Volksunion (DVU) Alterspräsidentin wurde, indem erstmals in 
der deutschen Parlamentspraxis nicht das Lebensalter, sondern das Dienstal-
ter eines Abgeordneten für die Bestellung zum Alterspräsidenten maßgeb-
lich sein sollte8• 

Erreicht wurde dieses Ziel, indem man die Geschäftsordnung des Land-
tages von Schleswig-Holstein "auslegte" und anstatt der lebensältesten 
Abgeordneten den dienstältesten Abgeordneten als Alterspräsidenten ansah. 

6 Vgl. 10. Bundestag, 1. Sitzung 29.3.1983, StenBer., S. 1 ff. 
7 Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 10.11.1994. 
8 Vgl. 13. Landtag von Schieswig-Hoistein, 1. Sitzung 5.5.1992, StenBer., S. 3 ff. 
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§ 1 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtages von Schleswig-Holstein 
lautete seinerzeit: 

"Den Vorsitz übernimmt die Alterspräsidentin oder der Alterspräsident. Altersprä-
sidentin oder Alterspräsident ist die oder der älteste anwesende Abgeordnete, die 
oder der dieses Amt zu übernehmen bereit ist." 

Im Ergebnis hat schließlich ein Abgeordneter der CDU-Fraktion das Amt 
des Alterspräsidenten versehen, doch blieben anläßlich dieses Vorfalls 
Fragen offen, die - abgesehen von der Frage nach der politischen Zweck-
mäßigkeit - auch rechtliche, insbesondere verfassungsrechtliche Zweifel 
begründen könnten9 • 

In jüngster Zeit erhielt die Problematik um den Alterspräsidenten erneut 
eine gewisse Dynamik, als wiederum ein DVU-Abgeordneter das Amt des 
Alterspräsidenten in der konstituierenden Sitzung des Landtages von Sach-
sen-Anhalt am 25.5.1998 bis zur Wahl des Landtagspräsidenten ausübte 10. 

Wiederum berief sich der Alterspräsident zur Legitimation auf einen parla-
mentarischen Brauch und "eine(r) in allen Staaten beachteten Rechtsüber-
zeugung, daß der Alterspräsident im Rahmen der Eröffnung einige Worte 
an seine Kollegen richtet." 11 Vorausahnend, daß sein Fungieren als Alters-
präsident und Abgeordneter der DVU-Fraktion insbesondere von der SED-
Nachfolgepartei PDS wohl nicht ohne weiteres hingenommen werden 
würde, bemühte er "das Wort Rosa Luxemburgs von der Freiheit, die 
immer die Freiheit des Andersdenkenden iSt.,,12 Der Ausdruck fehlender 
Akzeptanz des Alterspräsidenten bei der PDS-Fraktion ließ dann auch nicht 
lange auf sich warten, als deren Fraktionsvorsitzende erklärte l3 : 

"Wir haben bislang weder Grund noch Anlaß gesehen, die Richtigkeit des Prin-
zips, wonach der älteste Abgeordnete als Alterspräsident des Parlaments fungiert, 
in Frage zu stellen. Das hat sich· nunmehr geändert. Die Tatsache, daß sich hier 
ein Abgeordneter als Alterspräsident geriert, dessen Partei menschenverachtende 
Parolen, sozialchauvinistischen Populismus und geschichtsrevisionistische Positio-
nen vertritt, schlägt dem Grundanliegen des oben angeführten Prinzips ins 
Gesicht. ... Es liegt also auf der Hand, daß Sie den Anforderungen, die das Amt 
des Alterspräsidenten eines Parlaments stellt, keinesfalls gerecht werden. Die 
Neutralität Ihrer Rede von heute kann uns nicht täuschen. Sie ist ein taktisches 
Manöver. Aus diesem Grund sprechen wir Ihnen jegliche Berechtigung ab, dieses 
Parlament und seine Abgeordneten zu vertreten. Wir erkennen Ihre Alterspräsi-
dentschaft nicht an." 

9 An der Zulässigkeit des Differenzierungskriteriums ,,Dienstalter" ebenfalls 
zweifelnd Köhler, ZParl 22 (1991), S. 188. 

10 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 26.5,1998, S. 5; 3. Landtag von Sach-
sen-Anhalt, 1. Sitzung 25.5.1998, StenBer., S. 1 ff. 

11 3. Landtag von Sachsen-Anhalt, ebd. 
12 Ebd. 
13 Ebd., S. 5 f. 
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